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Soziale Verantwortung  

global gestalten

Für weltweit agierende Unternehmen 

gehört das soziale und ökologische 

Engagement in Entwicklungs- und 

Schwellenländern zunehmend zur Un-

ternehmensphilosophie. Die Corporate 

Social Responsibility (CSR) eines Un-

ternehmens und die Einführung bzw. 

Einhaltung der international festge-

schriebenen Sozialstandards in einem 

Zielland gehen jedoch nicht immer 

Hand in Hand. Auf diese Problema-

tik haben wir u. a. im HWWI Update 

01/07 am Beispiel Indiens hingewie-

sen. Wie können aber neben den priva-

ten auch die öffentlichen Organisatio-

nen die soziale Verantwortung auf den 

internationalen Gütermärkten mittra-

gen? Vor dem Hintergrund der anste-

henden Reform des Vergaberechts im 

öffentlichen Beschaffungswesen, de-

ren Prinzipien das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie in ei-

ner Pressemitteilung vom 10. August 

behandelt, präsentiert der aktuelle 

Leitartikel die Voraussetzungen und 

konkrete Maßnahmen eines sozial ver-

antwortlichen öffentlichen Einkaufs.   

   EL

EDITORIAL WELTHAN DEL

Das Thema Sozial- und Arbeitsstandards gewinnt bei der öffentlichen Beschaffung zu-

nehmend an Bedeutung. Wie kann die öffentliche Hand sicherstellen, dass die von ihr be-

schafften Produkte unter adäquaten Arbeitsbedingungen hergestellt werden und wie 

kann sie damit einen Beitrag zur deren Verbesserung leisten? Dies hat das HWWI in einem 

Gutachten im Auftrag der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg untersucht. 

Von Matthias Busse und Gunnar Geyer

07 

I N DI ESER AUSGABE

Die Forderung nach einer umfassenden 

Beachtung und Durchsetzung von grund-

legenden Sozialstandards auf der gesam-

ten Welt wird zunehmend von Konsumen-

ten und Nichtregierungsorganisationen 

(NGOs) geäußert. Neben den Aktivitäten 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) sowie zahlreicher NGOs kann auch 

die öffentliche Hand im Rahmen ihres Be-

schaffungswesens die Durchsetzung von 

Sozialstandards forcieren. Die Frage, wie 

dies prinzipiell umgesetzt werden kann, ist 

Kern eines neuen HWWI-Gutachtens. Zen-

trales Anliegen war die Identifizierung der 

relevanten Standards, der betroffenen Pro-

dukte und der kritischen Länder bzw. Regio-

nen sowie konkrete Politikempfehlungen.

Angesichts der vielfältigen Erscheinungs-

formen von Sozialstandards ist es sinnvoll, 

sich auf solche Mindeststandards zu kon-

zentrieren, die international anerkannt und 

zugleich grundlegende Arbeitnehmer- und 

Menschenrechte darstellen. Die vier Kern-

arbeitsnormen der ILO erfüllen genau diese 

beiden Kriterien. Sie umfassen 1) die ge-

werkschaftliche Vereinigungsfreiheit – mit 

dem Recht zur Bildung von Organisatio-

nen und dem Recht auf kollektive Lohnfin-

dung, 2) die Beseitigung aller Formen von 

Zwangsarbeit, 3) die Abschaffung von Kin-

derarbeit und 4) die Beseitigung von Diskri-

minierungen in Beschäftigung und Beruf.

Konkretisiert werden diese Kernarbeits-

normen durch insgesamt acht Konventio-

nen der ILO, jeweils zwei für die genannten 

vier grundlegenden Prinzipien (s. Tabelle). 

Bis August 2007 haben insgesamt 127 Län-

der alle acht Konventionen ratifiziert. Je-

Beschaffungsrichtlinien behindern soziale 

Verantwortung des Staates

ILO-Konvention
Anzahl der Länder, die 

die Konvention ratifiziert haben

Nr. 29 (Beseitigung von Zwangsarbeit) 172

Nr. 87 (Vereinigungsfreiheit und Recht zur Bildung von Organisationen) 148

Nr. 98 (Kollektive Lohnfindung) 157

Nr. 100 (Gleiche Entlohnung für Männer und Frauen) 164

Nr. 105 (Abschaffung von Zwangsarbeit) 169

Nr. 111 (Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz) 166

Nr. 138 (Mindestalter für Beschäftigung) 150

Nr. 182 (Eliminierung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit) 165

Quelle: ILO – International Labour Standards Database, Stand: August 2007.

Ratifizierung der ILO-Konventionen für Kernarbeitsnormen
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doch ist in zahlreichen Ländern zwischen 

Ratifizierung und Umsetzung der ILO-Kon-

ventionen eine erhebliche Diskrepanz zu 

beobachten. Umfangreiche Verstöße lie-

gen vor allem in zahlreichen asiatischen 

und afrikanischen Ländern vor. Ein einziger 

wesentlicher Verstoß gegen eine der vier 

Kernarbeitsnormen ist demnach prinzi-

piell ausreichend, um ein Land als kri-

tisch zu kennzeichnen. Allerdings bestehen 

deutliche Unterschiede zwischen Ländern 

mit einem Verstoß, z. B. bei der rechtlichen 

Gestaltung der Vereinigungsfreiheit, und 

Staaten mit drei oder vier erheblichen Ver-

stößen, die unter anderem schwerste De-

fizite bei der Bekämpfung von Kinder- und 

Zwangsarbeit aufweisen. 

Bei der Identifizierung der kritischen Län-

der ist zu beachten, dass es in einigen Län-

dern Unternehmen gesetzlich und/oder 

praktisch gar nicht möglich ist, alle ILO-

Kernarbeitsnormen einzuhalten. Es gibt 

Länder, die nicht alle ILO-Konventionen 

ratifiziert haben, weil dem politische und 

ideologische Gründe entgegenstehen. 

Dies betrifft z. B. China, wo es keine Verei-

nigungsfreiheit bzw. das Recht auf Bildung 

von Organisationen und das Recht auf kol-

lektive Lohnfindung gibt. Deshalb Unter-

nehmen zu diskriminieren, die in China 

produzieren oder von dort Vorprodukte 

beziehen, dürfte demnach weder ange-

messen noch bei der heutigen globalen Ar-

beitsteilung durchsetzbar sein. 

Bisher existieren im Beschaffungswesen 

der Kommunen in Deutschland nur ver-

einzelt Auflagen zur Einhaltung von sozia-

len Kriterien bei der Herstellung von Pro-

dukten. Das hängt unter anderem damit 

zusammen, dass sich im öffentlichen Be-

schaffungswesen soziale Belange we-

gen der schwierigen Überprüfbarkeit nur 

schwer in die Vergabe von Aufträgen inte-

grieren lassen. Selbst in den entwickelten 

Ländern, in denen z. B. die Einhaltung der 

ILO-Kernarbeitsnormen außer Frage steht 

und deren Wirtschaft diese Normen voll-

umfänglich umgesetzt hat, bestehen für 

die öffentliche Hand rechtliche Beschrän-

kungen (sogenannte vergabefremde Krite-

rien), die eine Vorgabe von Sozialstandards 

nur in engen Grenzen erlauben. 

Vor diesem Hintergrund ist es von hoher 

Bedeutung, dass nur eine Änderung der 

Beschaffungsvorschriften die Möglichkeit 

bietet, in Zukunft auch sozial verantwort-

lich beschaffen zu können. Die Forderung 

nach Einhaltung ausgewählter sozialer 

Standards bei der Beschaffung sollte ge-

setzlich, am besten auf europäischer Ebene 

durch Anpassung der EU-Vergabekoordi-

nierungsrichtlinie, verankert werden. Zu-

dem ist zumindest teilweise zu vermuten, 

dass die Beschaffung nach sozialen Krite-

rien durch die fiskalisch richtigen Grund-

sätze der sparsamen Mittelverwendung 

und der Wirtschaftlichkeit und entspre-

chend der Auswahl des Anbieters mit dem 

günstigsten Angebot verhindert wird.

Zu beachten ist auch, dass in der Praxis der 

öffentlichen Beschaffung als Bieter nicht 

der primär für die Einhaltung von Sozial-

standards verantwortliche Produzent son-

dern meistens der inländische Großhänd-

ler auftritt. Die Nichtberücksichtigung 

eines solchen Bieters wäre unter dem As-

pekt der Zuverlässigkeit und Transparenz 

des Verfahrens nur dann möglich, wenn 

die Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen 

durch den Produzenten dem Bieter auch 

zugerechnet werden kann. Hinzu kommt, 

dass Verstöße gegen die grundlegenden 

Sozialstandards in fast allen Fällen in den 

Werken der Zulieferer auftreten. Entspre-

chend können multinationale Unterneh-

men zwar hinsichtlich der Einhaltung so-

zialer Standards zertifiziert sein, in der 

gesamten Lieferkette – die bei komplexen 

Produkten ohnehin kaum nachzuverfolgen 

ist – kann es dennoch zur Nichteinhaltung 

der ILO-Kernarbeitsnormen kommen. Ein 

Beispiel hierfür wäre der sozial und ökolo-

gisch unverantwortliche Bergbau zur Ge-

winnung von Rohstoffen (Coltan- bzw. 

Tantal) in Kongo als Anfang der Lieferkette 

der Computer- und Mobiltelefonindustrie.

Ein möglicher Ansatz zur Einhaltung von 

grundlegenden Sozialstandards bei der 

Beschaffung könnte in der Produktqua-

lität liegen, da teurere Anbieter mit dem 

Verweis auf eine höhere Produktqualität 

ausgewählt werden können. Hierbei wird 

argumentiert, dass mit zunehmender Pro-

duktqualität die Wahrscheinlichkeit ab-

nimmt, dass grundlegende Arbeitnehmer-

rechte bei der Herstellung dieses Produktes 

verletzt werden. Zwar ist diese Argumen-

tation auf den ersten Blick nachvollzieh-

bar, sie lässt jedoch außen vor, dass auch 

bei qualitativ besonders hochwertigen Gü-

tern eine Verletzung von elementaren So-

zialstandards vorliegen kann. Entscheidend 

ist nicht die Produktqualität, sondern viel-

mehr der Arbeitsprozess hinsichtlich der 

Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen. 

Dies betrifft vor allem Tätigkeiten, die recht 

einfach erlernbar und auszuführen sind. 

Beispielsweise können Kinder auch in der 

Herstellung von besonders hochwertigen 

Teppichen eingesetzt werden. Kinderarbeit 

muss nicht auf das untere oder mittlere 

Qualitätssegment beschränkt bleiben. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 

nur eine Änderung der Beschaffungsricht-

linien die Möglichkeit bietet, in Zukunft 

auch sozial verantwortlich beschaffen zu 

können. Die Forderung nach Einhaltung 

ausgewählter sozialer Standards bei der 

Beschaffung sollte auf europäischer Ebene 

in Form einer EU-Norm verankert werden. 

Als Ausgangspunkt würde sich der Stan-

dard der BSCI (Business Social Compliance 

Initiative) wegen seiner europäischen Ver-

breitung anbieten. Sofern praktikabel, 

müssen Vorprodukte bzw. die Zertifizie-

rung der Lieferkette einbezogen werden. 

Der Geltungsbereich sollte auf alle öffent-

lichen Beteiligungen, privatisierte – ehe-

mals öffentliche Unternehmen – und alle 

anderen Formen öffentlich-rechtlicher Or-

ganisationen ausgedehnt werden.

M. Busse et al. (2007). Sozial verantwortliche 

Beschaffung der öffentlichen Hand – Über-

blick über und Bewertung relevanter Sozial-

standards unter besonderer Berücksichtigung 

der ILO-Kernarbeitsnormen. Download unter 

www.hwwi.org (Leistungen, Gutachten).

HWWI GUTACHTEN



DOPI NG  

HWWI Update  |  Ausgabe 08 2007 03

Doping hat sich zu einem flächendeckenden Phänomen ausgeweitet. Der Imageschaden für den Sport ist groß. Schwindendes Zuschauer-

interesse, eine eingeschränkte Berichterstattung in den Medien und der angekündigte Rückzug von Sponsoren gefährden den Profisport 

und dessen Finanzierung. Die bevorstehende Rad-Straßenweltmeisterschaft in Stuttgart und die Olympischen Spiele in Peking werden 

richtungweisend für die Zukunft des Sports in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein. Von Henning Vöpel

Maßnahmenkatalog gegen Doping

In der Öffentlichkeit wird derzeit disku-

tiert, welches die geeigneten Maßnahmen 

gegen Doping sind und wie Medien, Spon-

soren und Politik angemessen auf Doping 

reagieren sollten. Zumeist werden stärkere 

Kontrollen und höhere Sanktionen gefor-

dert. Doch Maßnahmen, die ausschließ-

lich am Athleten ansetzen, greifen zu kurz, 

weil sie wesentliche Ursachen des Doping-

problems unberücksichtigt lassen. Entge-

gen aller öffentlichen Anti-Doping-Rhe-

torik ist es nicht zuletzt das mangelnde 

Aufklärungsinteresse vieler Sportfunktio-

näre, welches dazu führt, dass das Doping-

problem nicht so konsequent angegangen 

wird, wie es möglich und notwendig wäre.  

Zwar ist es richtig, dass ein dopingfreier 

Sport im Interesse aller Beteiligten liegt, 

doch gilt dies nicht unbedingt auch für den 

Weg dorthin. Denn Sportverbände konkur-

rieren miteinander um Zuschauer, Medien-

präsenz und Sponsorengelder. Allzu viele 

Dopingfälle aber, die an das Licht der Öf-

fentlichkeit gelangen, können zu Imagever-

lusten und in der Folge zu geringeren Ver-

marktungschancen führen. 

Dem Dopingproblem liegen vielfältige Ursa-

chen zugrunde. Es ist daher notwendig, alle 

Akteure des Sports – Athleten und Funktio- 

näre wie gleichermaßen Medien, Sponso-

ren und Politik – in die Maßnahmen ge-

gen Doping einzubeziehen. Das derzeitige 

Anti-Doping-System weist aus ökonomi-

scher Sicht entscheidende Mängel auf. Es 

kommt darauf an, die Interessen der be-

teiligten Akteure zu entflechten und be-

stehende Fehlanreize auf allen Ebenen zu 

beseitigen. Die im Folgenden vorgeschla-

genen Maßnahmen können dazu beitra-

gen, den Kampf gegen Doping effektiver 

zu gestalten.

Den Sport aus der Dopingfalle befreien: 

Der Sport befindet sich in einem Zustand 

kollektiven Dopings. Jeder Versuch eines 

Einzelnen, auf Doping zu verzichten, führt 

aufgrund des Wettbewerbsnachteils zu 

dessen Verdrängung aus dem Spitzen-

sport. Doping wird zu einer individuell ra-

tionalen Strategie. Es bedarf exogener In-

stitutionen, Regeln und Mechanismen, um 

die Athleten aus ihrem „Gefangenendi-

lemma“ zu befreien.

Glaubwürdigkeit zurückgewinnen: Glaub-

würdigkeit und Fairness sind die Voraus-

setzung für jeden sportlichen Wettbewerb. 

Umgekehrt ist die Erwartung, einem fai-

ren Wettbewerb ausgesetzt zu sein, not-

wendig für die Bereitschaft eines Sportlers, 

sich selbst auch fair zu verhalten. Je größer 

die Anzahl der gedopten Konkurrenten ist, 

desto höher sind die individuellen Kosten 

von Fairness. Dieser Mechanismus impli-

ziert eine sich selbst verstärkende Dynamik, 

die am Ende zu kollektivem Doping führen 

kann. Nur durch ein konsistentes und an-

reizkompatibles Anti-Doping-System, das 

den Athleten einen fairen Wettbewerb 

und der Öffentlichkeit einen gerechten Sie-

ger garantiert, kann es gelingen, verlorene 

Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen. 

Doping sanktionieren, nicht Dopingauf-

klärung: Der Ausstieg der öffentlich-recht-

lichen Sender aus der Live-Berichterstat-

tung der Tour de France, der Rückzug von 

Sponsoren oder die von der Politik erwo-

gene Absage der Straßenweltmeister-

schaft in Stuttgart setzen genau die fal-

schen Anreize, indem eine erfolgreiche 

Dopingaufklärung sanktioniert statt hono-

riert wird. Dies kann Funktionäre anderer 

Sportverbände davon abhalten, Doping-

fälle offenzulegen. 

Institutionelle Trennung von Sportver-

marktung und Dopingaufklärung: Funk-

tionäre sehen sich in ihren Aufgaben, den 

Sport bestmöglich zu vermarkten und 

gleichzeitig Doping aufzuklären, einem 

Zielkonflikt gegenüber, denn jeder bekannt 

werdende Dopingfall reduziert die Ver-

marktungschancen. Die Vermarktung des 

Sports und die Aufklärung von Doping soll-

ten aus diesem Grund institutionell strikt 

voneinander getrennt werden.

Internationale Harmonisierung von Do-

pingbestimmungen: Kein Verband oder 

Land will sich im sportlichen Erfolg durch 

einseitige Anti-Doping-Maßnahmen ge-

genüber anderen Verbänden oder Län-

dern freiwillig schlechter stellen. Aus 

diesem Grund ist eine internationale Har-

monisierung der Dopingbestimmungen 

notwendig, um aus einseitigen Anti-Do-

ping-Maßnahmen resultierende Wettbe-

werbsnachteile zu beseitigen. 

Schaffung einer unabhängigen Kontrol-

linstanz und Sportgerichtsbarkeit: Die 

internationale Harmonisierung der Do-

pingbestimmungen legt die Schaffung ei-

ner unabhängigen Kontrollinstanz und 

Sportgerichtsbarkeit nahe. Diese regelt 

einheitlich die Dopingkontrollen und die 

Sanktionierung von Dopingvergehen. Die 

Mitgliedschaft im Internationalen Olym-

pischen Komitee (IOC) und die Teilnahme 

an Olympischen Spielen können an die Ab-

tretung der diesbezüglichen Kompetenzen 

der nationalen Verbände an eine interna-

tionale Anti-Doping-Organisation gekop-

pelt werden.

H. Vöpel (2006). Doping im Radsport als kollek-

tives Gleichgewicht, HWWI Research Paper, 1-3. 

Download unter www.hwwi.org (Publikatio-

nen, HWWI Research).

EMPFEH LENSWERTE L ITERATU R
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Kreativität und Innovationen gewinnen zunehmend an Bedeutung für den ökonomischen Erfolg von Städten sowie Regionen. In einem 

neuen Kooperationsprojekt des HWWI mit dem Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers werden die Ursachen und Konsequen-

zen der räumlichen Konzentration von wissensintensiven Wirtschaftsbereichen und des kreativen Sektors aus theoretischer und empiri-

scher Perspektive für den Ostseeraum untersucht. Basierend hierauf werden Handlungsempfehlungen zur praktischen Ausgestaltung von 

Politikinstrumenten entwickelt. Von Silvia Stiller und Jan Wedemeier

Prognosen zufolge wird der kreative Sek-

tor, zu dem Forschung und Entwicklung, 

Kultur, Kunst, Musik, Design sowie wis-

sensbasierte Berufe in den Bereichen Ge-

sundheit, Finanzen und Recht gehören, 

weiter expandieren. Kreativität stellt somit 

einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar (vgl. 

KEA European Affairs, 2006). Besondere 

Bedeutung hat dieser Wirtschaftsfaktor 

für die Entwicklung von Städten. Analysen 

zum Zusammenhang zwischen Kreativität 

und regionaler Entwicklung sind in jünge-

rer Zeit durch die Arbeiten des amerikani-

schen Ökonomen Richard Florida inspiriert 

worden, der die Bedeutung von „Talent“, 

„Technologie“ und „Toleranz“ für die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit von Städ-

ten herausstellt. Seine zentrale Hypothese 

ist, dass Städte, in denen diese „3 T’s“ ge-

fördert werden, kreative Menschen an-

ziehen, die die Entwicklung des kreativen 

Sektors stärken und möglicherweise einen 

sich selbstverstärkenden Wachstumspro-

zess auslösen. 

Studien zeigen, dass kreative Städte sich 

durch „Vielfalt“ auszeichnen, d. h. ihre Dif-

ferenzierung nach Alter, Herkunft, Reli-

gion, Sexualität, Bildung etc. Weil kreative 

Menschen offenbar Städte mit großer Viel-

falt bevorzugen, trägt insbesondere der 

Standortfaktor „Vielfalt“ zur Entwicklung 

des kreativen Sektors – der wissensbasier-

ten Dienstleistungen und der forschungs-

intensiven Industrien – bei. 

Weltweit berücksichtigen bereits zahlrei-

che Städte – wie Graz, London, Toronto 

und San Diego – Richard Floridas Ergeb-

nisse zu „Kreativen Städten“ in ihrer prakti-

Wirtschaftsfaktor Kreativität

schen Stadtentwicklungspolitik. So gibt es 

beispielsweise seit 2007 für die Stadt Graz 

den „Creative Graz Award“, für den sich 

selbständig Erwerbstätige – Freiberufle-

rInnen, Ein-Personen-Unternehmen, kleine 

und mittelständische Unternehmen sowie 

Großunternehmen – mit ihren Projekten 

bewerben können. Auch in Hamburg wer-

den Überlegungen zum Wachstumsfaktor 

Kreativwirtschaft im Zusammenhang mit 

den Perspektiven für die Stadtentwicklung 

diskutiert. Die GAL-Bürgerschaftsfraktion 

greift die Thesen Floridas in ihrem Konzept 

der „Kreativen Stadt“ auf, welches sie als 

Leitbild für die Metropolregion Hamburg 

unterstützt. Und der Hamburger Senat 

setzt auf die Strategie „Talentstadt Ham-

burg“, um dem potentiell an Bedeutung 

gewinnenden Fachkräftemangel in der 

Hansestadt entgegen zu wirken.

Allerdings ist das Konzept Richard Flori-

das nicht ganz unumstritten. Seine Kri-

tiker stellen heraus, dass: 1) Humankapi-

tal insgesamt und nicht ausschließlich das 

kreative Humankapital bedeutsam für das 

Wirtschaftswachstum ist; 2) überwiegend 

innovative Eliten durch eine Stadtentwick-

lungspolitik á la Florida gefördert werden; 

3) ein „One-Size-Fits-All“-Ansatz im globa-

len Maßstab nicht sinnvoll ist, weil sich Re-

gionen in unterschiedlichen Entwicklungs-

stadien befinden; 4) nicht nur die Kreation 

von Ideen (Invention) für den regionalen 

Erfolg bedeutsam ist, sondern auch unter-

nehmerische Initiative, die Ideen markfä-

hig macht (Innovation).

Die aktuelle Diskussion zeigt, dass die Be-

deutung von Kreativität für die Stadt-

entwicklung einerseits ein aktuelles For-

schungsthema ist und andererseits bereits 

hohe Praxisrelevanz erlangt hat. Im Rah-

men des Projektes „Kreative Städte im 

Ostseeraum“, welches im HWWI-Kompe-

tenzbereich „Hamburg und regionale Ent-

wicklungen“ angesiedelt ist, werden For-

scher des HWWI in Zusammenarbeit mit 

PricewaterhouseCoopers wissenschaftli-

che Analysen zur Thematik durchführen. 

Diese Analysen werden sich auf den Ost-

seeraum, einen besonders vielfältigen 

Wirtschaftsraum, beziehen. Basierend auf 

den Ergebnissen dieser Analysen werden 

Handlungsempfehlungen für regionale 

Entwicklungsstrategien abgeleitet. Damit 

sollen wirtschafts- und regionalpolitische 

Empfehlungen mit hoher Praxisrelevanz 

entwickelt werden, welche die Entfaltung 

der kreativen und innovativen Potentiale 

der Regionen im Ostseeraum fördern. 

Weitere Auskunft unter stiller@hwwi.org. 

Bräuninger, M. und Stiller, S. (2005): Europas 

Beste – Vorbilder für deutsche Metropolen im 

Standortwettbewerb, HWWI-Studie in Koope-

ration mit der HypoVereinsbank. 

Download unter: http://www.hwwi.org 

(Kompetenzbereiche, Hamburg und regionale 

Entwicklungen, Regionen im Standortwettbe-

werb, Projekt „Hamburg im internationalen 

Standortwettbewerb“).

Florida, R. (2004): Cities and the Creative Class, 

Routledge.

KEA European Affairs (2006): The Economy of 

Culture in Europe, Study prepared for the Euro-

pean Commission.
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